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Die Weiterleitung dieser Informationen ist mit 
hohen Kosten verbunden. Mit diesem Schreiben 
informieren wir Sie, dass Sie auf die Weiterleitung 
dieser Informationen verzichten. Das bedeutet, 
dass Sie die Bank EEK AG von ihren durch die 
Richtlinie auferlegten Verpflichtungen entbinden, 
solche Mitteilungen weiterzuleiten und Ihnen  
Informationen im Zusammenhang mit Hauptver-
sammlungen von EU-/EWR-Gesellschaften zugäng-
lich zu machen. Für weitere Informationen bitten 
wir Sie, sich mit Ihrem Anlageberater in Verbindung 
zu setzen.

Die Richtlinie sieht unter anderem vor, dass solche 
Gesellschaften das Recht haben, ihre Aktionäre zu 
identifizieren. Hierzu kann die Gesellschaft von der 
Bank EEK AG jederzeit verlangen, die nachfolgenden 
Informationen (insbesondere über die Identität des 
Aktionärs) an die Gesellschaft zu übermitteln:
–  Name und Vorname oder Firma des Aktionärs sowie

die Adresse (falls vorhanden auch die E-Mail-Adresse)
–  eindeutige Kennung des Aktionärs
–  Art der Beteiligung sowie Anzahl der

vom Aktionär gehaltenen Aktien
–  Beginn der Beteiligung
–  Gegebenenfalls Daten über einen Dritten, der für

den Aktionär Anlageentscheide treffen darf

Wir weisen Sie darauf hin, dass die im Rahmen der 
grenzüberschreitenden Dienstleistungen ins Ausland 
übermittelten Daten (z.B. Transaktionen und das  
Halten von ausländischen Aktien) nicht mehr durch 
das schweizerische Recht geschützt sind. Insbeson-
dere sind die Empfänger der Daten im Ausland weder 
an das Schweizer Bankkundengeheimnis noch an das 
Schweizer Datenschutzrecht gebunden. Empfänger in 
der EU oder dem EWR sind aber verpflichtet, die Euro-
päische Datenschutz-Grundverordnung einzuhalten.

Im Weiteren sieht die Richtlinie vor, dass Banken
–  Informationen, welche von der jeweiligen EU-/EWR-

Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden und
im Zusammenhang mit der Ausübung der Rechte
des Aktionärs stehen, an den Kunden weiterleiten;

–  Informationen über anstehende Hauptversammlun-
gen von EU-/EWR-Gesellschaften, deren Aktien der
Kunde im Depot der Banken hält, an den Kunden
übermitteln; und

–  die Ausübung des Stimmrechts erleichtern.

Die revidierte Aktionärsrechterichtlinie II der EU bringt Änderungen für Aktionäre börsen- 
kotierter Gesellschaften, welche ihren Sitz in der EU oder im EWR haben. Falls Sie als Kunde 
europäische Aktien (Direktanlagen) in Ihrem Wertschriftendepot halten, sind Sie von dieser 
Offenlegung betroffen.
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